
No. 34. 1844.
Merſeburgiſehe Blätter.

Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Achtzehnter Jahrgang. Mittwoch den 21. Auguſt.

Bekanntmachungen der Königl. Kreisbehörde.
Mit Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 5. Auguſt v. Js. in dieſem Blatte,

mache ich hierdurch die Schänker und Garköche, welche bei dem im kommenden Monat in
Horburg ſtattfindenden Jahrmarkte ihr Gewerbe betreiben wollen darauf aufmerkſam daß
ſie zeitig genug die nöthige Erlaubniß bei mir nachzuſuchen haben. Ein Führungs-Atteſt
von der Ortsbehörde hat mir ein Jeder vorzulegen.

Merſeburg, den 9. Auguſt 1844. Der Königl. Landrath.
Jn Vertretung: von Seydewitz.

und

Dem Schneider und Bademeiſter Carl Müller in Schkeuditz iſt es am 5. v. M. ge
lungen, einen 6jährigen Knaben, der in die Elſter gefallen war, vom Waſſertode zu erretten.

Den dabei bewieſenen Eifer und die gezeigte Umſicht erkenne ich um ſo bereitwilliger
belobigend an, als der 2e. Müller eben in Folge dieſer Eigenſchaften ſchon früher zwei Per
ſonen von dem Ertrinken in der Elſter gerettet hat.

Merſeburg, den 9. Auguſt 1844. n Der Kbnigl. Landrath.
Jn Vertretung: von Seydewitz.

Leider hat auch an mehreren Orten des hieſigen Kreiſes die üble Sitte Eingang gefun-
den, daß bei Gelegenheit von Begräbniſſen den Trägern der Särge und der ſonſtigen Lei-
chenbegleitung in den Trauerhäuſern geiſtige Getränke und ſonſtige Genüſſe verabreicht
werden. Dieſer Mißbrauch, welcher den Leidtragenden nur Störung verurſacht und oft zu
öffentlichem Aergerniß Anlaß giebt, verletzt im Allgemeinen das menſchliche Gefühl, und iſt
eine, jedes Chriſten unwürdige Art der Todtenfeier; ich erwarte daher zuverſichtlich von den
reſp. Eingeſeſſenen des hieſigen Kreiſes, daß ſie künftig bei Begräbniſſen ſich insbeſondere
des Genuſſes geiſtiger Getränke ganz enthalten und überhaupt die Todtenfeier auf eine wür-
digere Weiſe begehen und ich hoffe namentlich von den Herren Geiſtlichen und von den
Ortsvorſtänden, daß ſie durch Ermahnungen und ſonſtige ihnen desfalls zu Gebote ſtehende
Mittel dem gerügten Unweſen ſteuern.

Merſeburg, den 15. Auguſt 1844. Der Königl. Landraths- Amts Verweſer
von Seydewitz.

Bei dem diesjährigen in hieſiger Gegend ſtattfindenden Herbſt- Manöver ſollen die wäh-
rend der Dauer der Felddienſt- Uebungen in den Tagen vom 16. bis 21. September von
den betreffenden Truppentheilen benöthigten Fuhren und Vorlegepferde an die Mindeſtfor-
dernden und zwar gleich auf alle 6 Tage in Verding gegeben werden. m
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Von dem hieſigen Kreiſe werden zu dieſem Behuf nach den jetzt vorliegenden Nachrichten ea.

26 zweiſpännige Wagen, 34 Vorlegepferde
zur Fortſchaffung der Bagage und

37 zweiſpännige Wagen
zur Anfuhre der Lebensmittel und Fourage zu geſtellen ſeyn, zu deren Beding an den Min-
deſtbietenden ich einen Licitationstermin auf

den 309. An g u ſt d. J.,Vormittags 11 Uhr, im hieſigen Bürgergarten anberaumt habe.
Jndem ich Unternehmungsluſtige hierzu einlade, bemerke ich nur noch, daß die Anzahl

der zu verdingenden Wagen und der Vorlegepferde in dem Termine ſelbſt noch beſtimmter
angegeben, auch die nähern Bedingungen unter welchen die Licitation erfolgt, werden be
kannt gemacht werden.

Merſeburg, den 19. Auguſt 1844.

Dreiſylbige Charade.
Gehe, Freund auf mein Geheiß,

Weile hier nicht länger,
Von der Erde hole Schweiß,
Von dem Wald den Sänger.
Füg' zuſammen ſie und bring'
Sie, vereint, als Schmetterling.

Auflöſung der dreiſylbigen Charade im vorigen Stück:
Handgemein.

,—0BDAASSGG. c
Mit der Poſt als unbeſtellbar zurückgekom-

mene Briefe.
1) An Hrn. Porzellanmahler Elleger in Arnſtädt 2)

an die Köchin bei Hrn. Papſt in Naumburg 3) an Hrn.
Fabrikant Hildebrandt in Peine 4) an den Schuhmacher
Keller in Tollwitz; 5) an Hofſattker Johann Meier in
Altenburg 6) an Frau v. Braunſchweig geb. v. Wedel
in Kiſſingen.

Merſeburg, den 18. Auguſt 4844.
Königliches Poſt-Amt.

Künftigen Sonntag predigen in der
Stadtkirche: Vorm. Herr Diac. Langer; Nachm.

Hr. Diae. Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.

Der Königl. Landraths Amts Verweſer
von Seydewitz.

Altenburger Kirche: Herr Paſtor Wallenburg.
e Beichte und Abendmahl. Erſtere beginut

39 Uhr.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Vacat.
Stadt. Geboren: dem Lehrer der vierten Knaben-

klaſſe hieſiger Bürgerſchule Rönnecke ein Sohn dem Oeco-
nom Kohlbach ein Sohn dem Horndrechslermeiſter Dür-
beck ein Sohn dem Tiſchlermeiſter Hofmann eine Tochter
dem Markthelfer Seyfert ein Sohn dem Seilergeſellen
Schulze eine Tochter. Getrauet: der Schühmacher
Langbein jun. mit Jgfr. D. H. F. Bretſchneider von hier.

Geſtorben: der Gärtner Trillhaaſe im 65. Jahre an
Gicht die hinterkaſſene Wittwe des Bürgers und Weiß-
bäckermeiſters Heyne im 66. Jahre an Lungenlähmung der
jüngſte Sohn des Bürgers und Fleiſchhauermeiſters Peu-
ſchek im I. Jahre an Ruhr die älteſte Tochter des Ga-
lanteriearbeiters Hönicke im 2. Jahre an Gehirnentzündung.

Neumarkt. P aeat.
Altenburg. Geboren: einer ledigen Perſon eine

Tochter dem Expedienten bei der Königl. Kreiskaſſe, Rein-
hardt, eine Tochter (todtgeb.). Geſtorben: der Bür-
ger und Hofmeiſter Heinze, im 58. Jahre (von einem Wagen
überfahren) die einzige Tochter des Fuhrmanns und Haus
beſitzers Wetzel, 4 W. 4 T. alt, an Krämpfen der hin-
terlaſſene einzige Sohn des Bürgers und Hoffiſchers Ochſe,
17 J. alt, an Lungenſchwindſucht.

Marktpreiſe der letzten Woche.
Thlr. ar. f. P. Ihr ſor. f. Thlr. ſar. f. I. W. ſor. vf

Weizen 1 18 9) bis 123 9 Gerſte. 22 61 bis 1Roggen bis 1 1 7) 6) Hafer 20 bis 25
Bekanntmachungen.

(966) Die Wahl neuer Schiedsmänuer betreffend.
Die dreijährige Amtsführung der beiden für den erſten und dritten ſchiedsrichter-

lichen Bezirk hiefiger Stadt erwählten Schiedsmänner geht im Mouat Oktober d. J. zu
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Ende. Es müſſen daher an deren Stelle neue Schiedsmänner erwählt werden. Wir haben
zu dieſem Behuf auf

Sonntag den 25. Auguſt d. J.
und zwar für den erſten, das erſte und zweite Stadtviertel umfaſſenden Wahlbezirk

Vormittags um 10 Uhr,
und für den dritten, die beiden Vorſtädte und den Dom umfaſſenden Wahlbezirk

Vormittags um 11 Uhr
einen Termin anberaumt und laden diejenigen Bürger dieſer Bezirke, welche die Stadtver-
ordneten zu erwählen haben, ein, ſich zur angegebenen Zeit in dem großen Saale des
Rathhauſes zahlreich und pünktlich einzufinden. Die Wahl der Schiedsmänner erfolgt durch
Stimmmehrheit der Erſcheinenden, und wird ohne Rückſicht auf die Ausbleibenden vollzogen.
Die Wichtigkeit der Handlung läßt uns ein allgemeines, reges Jntereſſe erwarten.

Merſeburg, am 2. Auguſt 1844.

e r Magiſtrat.(1022) Bekanntmachung. Die Königl. Hochlöbl. Regierung hat uns ein Exem-
plar des 5ten Rechenſchafts- Berichts über die Preußiſche Rentenverſicherungs Anſtalt in
Berlin (für das Jahr 1843) mitgetheilt, welches im Polizei Büreau während der Büreau-
ſtunden zu Jedermanns Einſicht ausgelegt iſt.

Wir können es bei dieſer Gelegenheit nicht unterlaſſen, dieſes ſo höchſt zweckmäßige
Jnſtitut zu immer größerer Theilnahme zu empfehlen.

Merſeburg, den 15. Auguſt 1844.

Der Magiſtrat.(1008) Aufforderung. Durch das heute Nacht um 1 Uhr in der Stadt, nicht
weit vom Markte hierſelbſt, entſtandene ſchnell um ſich greifende Feuer, ſind 50 Poſſeſſionen
beſchädigt, darunter 43 total abgebrannt und gegen 150 Familien um ihr Obdach und
größtentheils um all das Jhrige gekommen. Dieſe Hausbeſitzer ſind faſt durchgängig ſo
arm und eben deshalb ſo niedrig verſichert, daß ſie ohne beſondere Unterſtützung nicht wie
der aufbauen können.

Da die Stadt Landeshut bekanntlich durch das Aufhören des Leinwandhandels immer
mehr verarmt und bei dieſem großen Unglück bei Weitem keine hinreichende Beihülfe geben
kann, daher die Noth der um all das Jhrige gekommenen und Hülfe ſuchenden Verunglück-
ten wahrlich groß iſt, ſo erlauben wir uns Einen Wohllöblichen Magiſtrat ganz ergebenſt
r erſuchen, in dortiger Stadt gefälligſt für die hieſigen unglücklichen Abgebrannten ſammeln
aſſen und uns die eingegangenen Beiträge überſenden zu wollen.

Landeshut, den 20. Juli 1844.

D e r Magiſtrat.Vorſtehende Aufforderung wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, mit dem
ergebenſten Erſuchen, die erbetenen freiwilligen Gaben dem Servis Rendant Herrn Frahnert
gefälligſt zuſtellen laſſen zu wollen. Merſeburg den 16. Auguſt 1844.

Der Mag iſt r a t.(1009) Aufforderung. Es ſind bereits in vielen Städten zur Linderung der durch
die Ueberſchwemmung entſtandenen Noth der Bewohner der weſt und oſtpreußiſchen Niede-
rungen Vereine zuſammen getreten. Auch die Bewohner unſrer Stadt werden hierdurch er
ſucht, zu jener Linderung Etwas mit beizutragen und die Beiträge an den ServisRendan-
ten Herrn Frahnert gefälligſt abliefern zu laſſen. Wir werden für die pünktliche Abſendung
gewiſſenhaft Sorge tragen. Merſeburg, den 16. Auguſt 1844.

D e r a g iſt rat.(1014) Vekanntmachung. Jm Jntereſſe des hieſigen Publikums ſowohl als auch
der Fremden, welche ſich während des bevorſtehenden großen Manövres und namentlich wäh-
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rend der Anweſenheit Sr. Majeſtät des Königs hier aufhalten und ſelbſtſtändig einmiethen
wollen, haben wir die Einrichtung getroffen, daß diejenigen hieſigen Einwohner, welche auf
die gedachte Zeit Quartiere vermiethen wollen, dies bei unſerm Servis-Rendanten Frahnert
anmelden mögen, damit ihnen dann Fremde, welche Nachfrage nach Quartieren halten, zu
gewieſen werden können. Wenn aber der bei dieſer Einrichtung beabſichtigte Zweck voll
ſtändig erreicht werden ſoll dann bleibt es eine unerläßliche Bedingung daß wenn ange-
meldete Quartiere wirklich vermiethet werden, dies ſofort bei dem Servis-Rendanten Frah-
nert angezeigt werden muß, damit dann dieſe Quartiere wieder gelöſcht werden. Geſchieht
dies nicht, dann wird natürlich der auch für den Servis-Rendanten Frahnert unangenehme
Fall ſehr oft eintreten müſſen, daß den Fremden zweckloſe Wege verurſacht und die Ver-
miether durch unnütze Nachfragen nach den Quartieren beläſtigt werden.

Wir hoffen daher, daß das Publikum dies beachten werde, widrigenfalls wir uns, um
uns Unannehmlichkeiten zu erſparen, genöthigt ſehen würden, die getroffene Einrichtung wie
der fallen zu laſſen.

Merſeburg, den 16. Auguſt 1844. t
Der Mag t ſtr at.(1015) Manöver betreffend.Nach einer uns zugegangenen neuern Benachrichtigung wird die hieſige Stadt, nicht

wie wir unter dem 27. v. Mts. bekannt machten, nur auf die Zeit vom 20. bis 23. Sep-
tember c., ſondern ſchon vom 28. dieſes bis 15. künft. Mongts und vom 21. bis 23. ej.,
mithin im Ganzen auf 21 Tage außergewöhnlich bequartirt werden.

Jndem wir dies den betheiligten Hausbeſitzern anzuzeigen nicht verfehlen wollen for-
dern wir dieſelben zugleich auf, wenn ſie die auf ihre Häuſer kommende Einquartirung in
ſolchen nicht ſelbſt aufnehmen oder ihre bereits ausgeſprochene Willeusmeinung ändern wol-
len dies dem Servis-Rendant Frahnert bis zum Sonnabend den 24. huj. in den Vor
mittagsſtunden von 8 bis 1 Uhr anzuzeigen, damit derfelbe die diesfalls nöthigen Arrange-
ments treffen kann.

Die hier einrückenden Mannſchaften vom Feldwebel abwärts erhalten an dem Tage
ihres Eintreffens Verpflegung, wofür, im Fall einer Ausmiethung à Mann 5 Sgr.

die übrige Zeit aber, wo ſich die betr. Mannſchaften ſelbſt zu beköſtigen haben à Tag
3 Sgr. Zuſchuß zu zahlen iſt.

Wir hoffen, daß diejenigen, welche Einquartierung erhalten, durch genaue Beachtung der
gror gn Vorſchriften zu Beſchwerden keine Veranlaſſung geben werden und bemerken hier-
ei, daß die fr. Beſtimmungen in der obenangegebenen Zeit in unſerm Militair- Büreau

eingeſehen werden können.
Merſeburg, den 19. Auguſt 1844.

Der Mag t ſt e r g, t.
ſ n Bekanntmachung. Die Allerhöchſte Kabinets- Ordre vom 21. Juni e.

alſo lautend:
Zu mehrerer Sicherung der Erfolge, welche bei Erlaß der Order vom 7. Februar

1835 in Betreff des Kleinhandels mit Getränken und des Gaſt und Schankwirthſchafts
Betriebes, beabſichtigt worden ſind, beſtimme Jch hierdurch auf den Bericht des Staats-
Miniſteriums vom 11. d. M. für ſämmtliche Provinzen der Monarchie, was folgt:

1) der Kleinhandel mit Getränken ſoll nicht blos auf dem Lande, ſondern auch in den
Städten den Beſtimmungen der Order vom 7. Februar 1835 unterworfen ſein.

2) Jn allen zur vierten Gewerbeſteuer- Abtheilung gehörigen Ortſchaften ſollen die Vor
ſchriften jener Order wegen des Schankwirthſchafts-Betriebes auch auf den Betrieb
der Gaſtwirthſchaft Anwendung finden.

3) Jn den unter 2. bezeichneten Ortſchaften hat fortan nicht die Ortspolizei- Behörde,
ſondern der Kreis Landrath die Erlaubniß Scheine zum Betriebe derjenigen Ge-
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werbe zu ertheilen welche den durch die Order vom 7. Februar 1835 und durch
die gegenwärtige Order vorgeſchriebenen Beſchränkungen unterliegen.

Dieſer Befehl iſt durch die Geſetzſammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

hat auch den Kleinhandel mit Getränken in den Städten, was isher nicht der Fall war,
den Beſtimmungen der Allerhöchſten Kabinets- Ordre vom 7. Februar 1835 unterworfen
ſo daß alſo zum Betriebe dieſes Handels auch in den Städten ein nur für die darin ge-
nannte Perſon und für ein beſtimmtes Lokal gültiger polizeilicher Erlaubnißſchein erforder-
lich iſt, vor deſſen Ertheilung die Nützlichkeit und das Bedürfniß zu erörtern iſt.

Nach einem Reſcripte der hieſigen Königl. Hochlöbl. Regierung iſt nun aber die allegirte
Allerhöchſte Kabinets Ordre nicht auf Beſchränkung derjenigen Kleinhandlungen mit Ge-
tränken gerichtet, welche ſchon vor dem Erſcheinen dieſer Allerhöchſten Ordre beſtanden haben.
Es werden daher alle diejenigen Perſonen, welche den Kleinhandel mit Getränken ſchon
vor dem Erſcheinen der Allerhöchſten Kabinets- Ordre vom 21. Juni e. als ein wirkliches
ur Beſteuerung angemeldetes Gewerbe betrieben haben, aufgefordert, ſich inner-

halb 14 Tagen vom Tage der letzten Jnſertion dieſer Bekanntmachung in den hieſigen
Blättern bei uns zum Zwecke der Erlangung eines polizeilichen Erlaubnißſcheins zum Fort-
betriebe des Kleinhandels mit Getränken ſchriftlich zu melden, und in dieſen Geſuchen
e wen das Lokal genau anzugeben, in welchem dieſer Handel fernerhin betrieben
werden ſoll.

Die geſtellte 4tägige Friſt iſt eine präcluſiviſche, dergeſtalt, daß Anmeldungen und
Geſuche, welche nach Ablauf derſelben bei uns eingehen, nicht berückſichtigt werden können.

Auf Gaſt- und Schankwirthe, welche die Gaſt- und Schankwirthſchaft auf Grund
polizeilicher Erlaubnißſcheine betreiben, hat dieſe Bekanntmachung keinen Bezug, da dieſe
zum Kleinhandel mit Getränken eines beſonderen Erlaubnißſcheines nicht bedürfen.

Merſeburg, am 16. Auguſt 1844.

Der Magiſtrat.(1023) Bekanntmachung. Es iſt auch in dieſem Jahre die Bemerkung gemacht
worden, daß durch das Ausgraben der Hamſter den Feldern resp. deren Beſitzern mancherlei
Schaden zugefügt wird. Die Feldbeſitzer ſind zwar weit entfernt, das Hamſtergraben gar
nicht geſtatten zu wollen, allein ſie würden ſich genöthigt ſehen, daſſelbe ganz zu verbieten,
wenn es nicht mit der zur Abwendung von Schaden und Nachtheil nöthigen Aufmerkſamkeit
ausgeführt würde. Es werden daher auf Antrag der Feldbeſitzer diejenigen Perſonen, welche
ſich mit Hamſtergraben beſchäftigen, darauf aufmerkſam gemacht:

1) daß das Hamſtergraben auf Kleefeldern gar nicht und
2) auf Feldern, welche mit Sommer-Getreide beſtanden geweſen ſind, nur erſt dann ſtatt

finden ſoll, wenn das Getreide vom Felde abgefahren iſt.
3) Daß die gegrabenen Löcher wieder gehörig zugeworfen werden müſſen.

Wer einer dieſer Beſtimmungen zuwider handelt, hat zu gewärtigen, daß er von dem
betreffenden Feldbeſitzer zur Verantwortung gezogen werden wird.

Es ſoll übrigens, wie wir in Erfahrung gebracht haben das Hamſtergraben auch an
Sonntagen und zwar während des Gottesdienſtes namentlich von ſolchen Perſonen vor-
genommen werden, welche an den Wochentagen anderweit beſchäftigt ſind. Dieſe Perſonen
machen ſich offenbar einer Kontravention gegen die Beſtimmung in g. 10. der Amtsblatts-
Verordnung vom 12. März 1838 (A. B. S. 95) ſchuldig.

Wir machen hierauf noch ganz beſonders mit dem Bemerken aufmerkſam, daß wir
derartige Kontraventionen unnachſichtlich mit der in g. 16. der allegirten Amtsblatts Ver-
ordnung feſtgeſetzten Strafe von 1 bis 10 Thlr. oder verhältnißmäßigem Gefängniß
ahnden werden. Merſeburg, am 16. Auguſt 1844.

Der Magiſtrat.
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(1021) Bekanntmachung. Es ſind gefunden worden
ein Schlüſſel am 9. Dezember v. J. auf dem Markte; 2) ein Schlüſſel am 9. April

d. J. auf dem Dome; 3) ein Schlüſſel am 8. d. M. auf dem Dome; 4) ein Schlüſſel
am 7. d. M. in der Breitegaſſe; 5) ein Geldbeutel mit 5 Sgr. Gelde am 4. d. M.
auf dem Markte.

Dieſe Gegenſtände können im Polizei -Büreau in Augenſchein und von den ſich legiti-
mirenden Eigenthümern in Empfang genommen werden.

Merſeburg, am 18. Auguſt 1844.

Der Magiſtrat.(965) Verkauf des Schießhauſes zu Naumburg.
Es ſoll das im Jahre 1804 neu erbaute, unmittelbar vor der Stadt an der Chauſſee

und einem freien Platze gelegene, mit zwei großen Sälen, mehreren Zimmern und den
nöthigen Wohnungs- und Wirthſchaftsräumen verſehene hieſige Schießhaus nebſt Schuppen-
und Stallgebäuden, Hofraum und Garten nach dem materiellen Werthe zu 9234 Thaler
taxirt, im Wege des Meiſtgebotes verkauft werden, wozu ein Licitationstermin auf

den 23. September d. J. Vormittags 10 Uhr
in unſerm Seſſionszimmer anberaumt iſt.

Die Auswahl unter den Licitanten ſowie der Zuſchlag bleiben vorbehalten und es iſt
der Zuſchlag hauptſächlich davon abhängig, daß der Erſteher zum Betriebe der Schank-
wirthſchaft qualificirt erſcheint und dieſe Qualifikation genügend nachweiſet. Die übrigen
Kaufbedingungen können bei unſerer Regiſtratur vorher eingeſehen oder in Abſchrift erlangt
werden. Wir laden qualifieirte und zahlungsfähige Kaufliebhaber hiermit ein.

Naumburg, den 24. Juli 1844.

D er Magiſtrat.(1002) Licitation.Jn hieſiger Salinen Expedition ſoll
den 11. September e. Vormittags 10 Uhr,

ein alter Dampfmaſchinen Keſſel (94“ lang, 449“ breit, 6“ hoch), deſſen Gewicht ea. 16 Etr.
betragen kann an den Meiſtbietenden, mit Vorbehalt der Auswahl unter den Lieitanten,
gegen gleich baare Bezahlung, öffentlich verkauft werden, welches den betreffenden Kauflieb-
habern hierdurch bekannt gemacht wird.
Saline bei Teuditz, den 15. Auguſt 1844.

Die Salinen- Verwaltung daſelbſt.

(1001) Statüen- Verkauf.
Die im hieſigen Königlichen Schloßgarten befindlichen 14 alte ſteinerne Statüen, ſollen

in einem Licitationstermin
Freitags den 23. Auguſt d. Js. Nachmittags 3 Uhr

an Ort und Stelle meiſtbietend verkauft werden.
Merſeburg, den 13. Auguſt 1844.

Königliches Rentamt.
(1026) Verdingung. Zur Verdingung der Reparatur des herrſchaftlichen Kirchen

ſtuhls an der Kirche zu Holleben, veranſchlagt auf 111 Thlr. 8 Sgr. 4 Pf. an den Min-
deſtfordernden habe ich Termin auf den 29. Auguſt erx., Vormittags 11 Uhr, an Gerichts
ſtelle zu Benkendorf anberaumt, wozu ich Bauluſtige einlade.

Merſeburg, den 17. Auguſt 1844. Der Juſtitiar Butte.
(1011) Fetthammel- Verkauf. nHundert Stück fette Hammel ſtehen auf dem Kammergute Schönwerda bei Artern

zum Verkauf. Max Mertins, Oberamtmann.
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(1003) Feld Verpachtung. Der Seifenſiedemeiſter Hr. Friedrich Wilhelm Ortmann

zu Weißenfels hat zu einem, die Verpachtung ſeiner in Merſeburger Flur liegenden, aus
einer halben Hufe von 144 Acker 36 Ruthen,
einer halben Hufe von 74 Acker 39 Ruthen und
einem Oberlande von 1 Acker 39 Ruthen

beſtehenden Felder bezweckenden Bietungs Termine den
5. September d. J. Nachmittags 3 Uhr

beſtimmt und mich mit deſſen Abhaltung beauftragt, daher ich Pachtluſtige erſuche, ſich in
dieſem Termine zur rechten Zeit auf meiner Geſchäftsſtube einzufinden.

Merſeburg, den 13. Auguſt 1844. Der Juſtiz- Commiſſarius Grumbach.
(1005) Pflaumen- Verpachtung. Die diesjährige PflaumenNutzung der Gemeinde

Göhlitzſch ſoll Sonntags den 25. Auguſt Nachmittags 2 Uhr an Ort und Stelle meiſtbietend
verpachtet werden. Pachluſtige wollen ſich bei Auguſt Burckhardt verſammeln, wo die
Bedingungen zuvor bekannt gemacht werden. Die Gemeinde daf.

(1004) Bekanntmachung. Alle hieſigen und auswärtigen Herren Feldbeſitzer,
deren Felder in hieſiger Flur Getreidezinſen an das Hochwürdige Domkapitul zu leiſten
haben ſetzen Unterzeichnete hierdurch in Kenntniß daß der Abſchluß wegen Umwandlung
des Getreides in eine unveränderliche Geldrente bereits erfolgt iſt, und zwar:

2 Thlr. 2 Sgr. für 4 Heimzen Roggen und
1 Thlr. für 1 Heimzen Hafer.

Zugleich bemerken wir, daß dieſe Geldrente ſchon bei diesjährigem Zinstage in Kraft tritt.
Merſeburg, den 17. Auguſt 1844. Die zu dieſem Abſchluß Beauftragten.

Heberer. Moritz sen. Schäfer.
(1013) Empfehlung. Der Wattenfabrikant F. W. Thomas in Lützen, wohn-

haft am Markt, empfiehlt ſich mit allen Sorten Watten und Vaumwolle zu Bettdecken,
und verſpricht die billigſten Preiſe.

(1017) Handelsanzeige. Varinas in Rollen in alter abgelagerter Waare empfiehlt

zur geneigten Abnahme L. Jimmermann.Cigarren Abfall à Pfund 23 Sgr. 33, 4 u. 5 Sgr. Maryland à 6 u. 74 Sgr.,
Portories in Rollen à 6 bis 10 Sgr., geſchnittenen Portorico à 74 u. 10 Sgr., Berliner
Rollen-Tabak à Pfund 3 u. 4 Sgr., Seat-Canaſter und deutſchen Canaſter à 4 u. 5 Sgr.,
Bremer-Eigarren, ſo wie direct bezogene Angoſtura- Cigarren, Aecht Nordhäufer Kornbrannt-
wein im Ganzen, fo wie im Einzeln zu billigen Preiſen empfiehlt

L. Zimmermann.
(1025) Anzeige. Unterzeichnete beehren ſich einem geehrten Publikum ergebenſt an

zuzeigen daß auch ſie Aufträge zum Jlluminiren der Häuſer bei den bevorſtehenden Feſt
lichkeiten übernehmen, und auf Verlangen auch Lampen vermiethen.

A. Horn, Glaſermſtr. Frauenheim, Klempnermſtr.
(1027) Anzeige. Alte Taſchenuhren kauft fortwährend und zahlt dafür den höchſt

möglichſten Preis auch werden ſolche gegen neue angenommen.
Der Uhrmacher Jlm.

(1028) Bekanntmachung.Von Einer Königlichen Hochlöblichen General Lotterie Direction zu Einſammlung von
Beiträgen zur Unterſtützung der durch Ueberſchwemmung verunglückten Gegenden in Weſt
und Oſtpreußen veranlaßt, erlaube ich mir, meine verehrten Mitbürger hierdurch ergebenſt
zu erſuchen, milde Gaben zur Weiterbeförderung an mich gelangen zu laſſen.

Merſeburg, den 19. Auguſt 1844, Kieſelbach, Königl. Lotterie Einnehmer.
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(1006) Anzeige. Einige Rittergüter und 12 15 Landgüter in hieſiger Gegend,

von verſchiedenen Preiſen, ſo wie eirca 20 Wohnhäuſer in hieſiger Stadt, worunter namentl.
zwei ſehr ſchöne, vorzüglich gut rentirende mäſſive Häuſer im Werthe von reſp. 1000 und
9000 Thlr. ſind, weiſet zum ſofortigen Verkauf nach

der Seeretair Rindfleiſch in Merſeburg.
(1007). Kapitalien von 100 und 200 Thlr. 2mal, 400, 500 und 600 2mal, 800 Thlr.

2mal, 1000, 1100, 1500, 2000, 4000, 6000 und 13,000 Thlr. event. anch getrennt, weiſet
zum Ausleihen auf ſichere Hypothek und gegen ſehr mäßige Gebühr ſofort nach

der Seeret. u. Commiſſion. Rindfleiſch in Merſeburg,
Altenburg Nr. 784.

(1029) Gefunden. Am 14. d. M. iſt auf der Chauſſee nach Leipzig ein brauner
Stock mit gelbem Knopfe gefunden worden. Der Eigenthümer erhält ihn bei Meiſter
Stecher zu Merſeburg Nr. 904.

(1012) LehrlingsGeſuch. Einen Lehrling ſucht unter billigen Bedingungen der
Gürtlermeiſter Pontel am Roßmarkt Nr. 502.

(1018) Geſuch. Ein Hausmädchen die ſchon einige Jahre gedient, etwas kochen
und mit Kindern umzugehen verſteht, findet Dienſt zum 1. October. Näheres zu erfragen
Neumarkt Nr. 862.

(1019) Theater in Lauchſtädt.
Mit der gehorſamſten Anzeige: daß von Mittwoch den 21. Auguſt an das hieſige Theater

bis Ende dieſes Monats geſchloſſen bleibt, verbinde ich meinen ergebenſten Dank für die
meinem Unternehmen bisher geſchenkte gütige Theilnahme und erlaube mir, daſſelbe auch
für die, während der Maneuvre- Zeit zu gebenden Vorſtellungen, Jhren freundlichen Wohl-
wollen ehrerbietigſt zu empfehlen.

Mittwoch den 21. Auguſt wird zum Erſtenmal gegeben:
Werner oder Herz und Welt, bürgerliches Schauſpiel in 5 Akten von Karl Gutzkow.

Dr. F. Lorenz.
(1016) Einladung. Sonntag den 25. Auguſt werde ich meinen neu erbauten Tanz-

ſaal einweihen, wozu ich alle geehrte Theilnehmer ganz ergebenſt einlade.

Porbitz, den 19. Auguſt 1844. Schnabel, Gaſtwirth.
(1024) Dank. Theilnahme in trüben Schickſalen iſt Balſam auf die Wunden des

Herzens. Darum war es uns ſo erhebend und tröſtend, als die Herren Lehrer des hieſigen
Gymnaſiums und ſämmtliche Schüler dieſer Anſtalt unſern entſchlafenen Sohn und Bruder,
den Gymnaſiaſten Albert Ochſe, am 16. d. M. früh, nachdem ſie ſeinen Sarg ſo ſinnig
mit Zeichen der Liebe geſchmückt hatten, feierlich zur Grabesruhe geleiteten.

Jhnen Allen, ſo wie auch dem Herrn Domdiaconus Langer fur ſeine troſtreichen Worte
am Grabe unſeres theuern Entſchlafenen, ſagen wir daher unſern innigſten, herzlichſten Dank.

Merſeburg, den 19. Auguſt 1844. Die Hinterbliebenen.
(1010) Dank. Allen Verwandten, Freunden und Bekannten welche geſtern Abend

den entſeelten Körper unſerer ſelig verſtorbenen Mutter, Schwiegermutter und Großmutter,
der verwittweten Bäcker Heyne gebornen Müncks ſo zahlreich zu ſeiner Ruheſtätte begleiteten,
ſagen wir hiermit öffentlich unſern größten Dank.

Merſeburg, den 15. Auguſt 1844. Die Hinterbliebenen.
Gleichzeitig fordern wir Diejenigen, welche von der Verſtorbenen Backwaaren gegen

Unterpfand entnommen haben, auf, dieſe Pfänder binnen längſtens 4 Wochen einzulöſen,
weil ſelbige außerdem nach Verlauf dieſer Zeit dem Gericht übergeben werden müſſen.

Die Geſchwiſter Heyne.
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Bekanntmachung
die bevorſtehenden Uebungen des Aten Armee- Corps im hieſigen

Regierungsbezirk betreffend.

Am heutigen Tage, wo ſämmtliche Truppen des Aten Armee- Corps ihre Garniſonen
verlaſſen, um in Folge eines Allerhöchſten Befehls zu einer mehrwöchentlichen Uebung inner-
halb unſeres Verwaltungsbezirks vereinigt zu werden, können wir uns eines Zurufs an die
Bewohner derjenigen Kreiſe nicht enthalten, welche nach dem feſtſtehenden Plane jenen Uebun-
gen vorzugsweiſe zum Schauplatz dienen werden.

Mit welcher Sorgfalt auch dahin geſtrebt worden iſt, alle Vorkehrungen in Bezug auf
Unterbringung und Verpflegung der Truppen, Beſchaffung des Fuhrenbedarfs u. ſ. w. ſo
zu treffen daß dadurch den Leiſtungspflichtigen jede irgend mögliche Schonung zu Theil
wird, ſo iſt es doch unvermeidlich, daß denſelben durch die Cantonirung und Bewegung
bedeutender Truppenmaſſen einige Beläſtigung entſteht.

Wir glauben jedoch vertrauensvoll erwarten zu dürfen, daß Jeder die auf ſolche Weiſe
ihm angeſonnenen geringen Opfer bereitwillig darbringen werde, wenn wir daran erinnern,
für wie nothwendig dieſe abwechſelnd in den verſchiedenen Provinzen alljährlich Statt fin
denden großen Truppenübungen zur Heranbildung eines tüchtigen und ſtets ſchlagfertigen
Heeres längſt anerkannt worden ſind, und wie ſehr mithin davon jene achtunggebietende
Haltung der vaterländiſchen Armee bedingt iſt, welche eine der ſicherſten Bürgſchaften für
die Erhaltung des Friedens bietet.

Den Bewohnern anderer Provinzen ſind ſtets ehrende Anerkenntniſſe ihres bei ähnlichen
Veranlaſſungen bethätigten Gemeinſinns zu Theil geworden. Die unſrige wird denſelben
hierin nicht nachſtehen.

Die Uebungstruppen werden bei uns nicht minder gaſtlich und herzlich als anderswo
empfangen werden.

Dafür bürgt uns der gute Geiſt, welcher die geſammte Bevölkerung der Provinz be-
ſeelt. Dafür bürgt insbeſondere die in den neuſten verhängnißvollen Tagen auch bei uns
in ſo erhebender Weiſe kund gewordene Hingebung für den geliebten König, auf deſſen
Allerhöchſte Anordnung die bevorſtehenden militairiſchen Uebungen gehalten werden.

Merſeburg den 22. Auguſt 1844.
Königliche Regierung, Abtheilung des Jnnern.

Henckel.
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